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Die Grundsteuererklärung ist Sache des Erbbaurechtsnehmers 
 

 

 
Berlin, 21.07.2022. Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer in ganz Deutschland sind verpflichtet, 

bis Ende Oktober 2022 eine Grundsteuererklärung abzugeben. Das gilt auch für Erbbaurechtsnehmer. 

Darauf weist der Deutsche Erbbaurechtsverband hin.  

 

Die Grundsteuererklärung ist in diesem Jahr notwendig, weil bundesweit die Grundsteuern neu berechnet 

werden sollen. Welche Daten für die Erklärung gebraucht werden, hängt vom Bundesland ab, in dem sich 

die Immobilie befindet. In jedem Fall gehören die Grundstücks- und Gebäudefläche dazu, unter 

Umständen aber auch die Lage und der Bodenrichtwert.  

 

Wer ein Erbbaurecht hat, ist zwar nicht Eigentümer des Grundstücks, auf dem sein Haus steht. Dennoch 

müssen auch Erbbaurechtsnehmer eine Grundsteuererklärung abgeben. Informationen zur 

Grundstücksfläche und zur Lage sind im Grundbuch verzeichnet – ebenso wie die Gemarkung, die 

Flurstücksnummer, die Flurstücksfläche und die Grundbuchblattnummer. Liegt der Grundbuchauszug nicht 

vor, können Eigentümerinnen und Eigentümer ihn beim zuständigen Grundbuchamt anfordern. In einigen 



 

Bundesländern gibt es außerdem Datenbanken, die diese Informationen online anbieten. 

 

„Der Erbbaurechtsgeber ist für diese Informationen nicht die richtige Anlaufstelle“, sagt Dr. Matthias 

Nagel, der Geschäftsführer des Deutschen Erbbaurechtsverbands. „Er kann aus Rechtsgründen auch nicht 

im Namen des Erbbaurechtsnehmers die Daten übermitteln.“ 

 

Das Bundesministerium für Finanzen hat die wichtigsten Informationen private Eigentümerinnen und 

Eigentümer auf einer Website veröffentlicht: https://www.grundsteuererklaerung-fuer-privateigentum.de. 

Darüber hinaus stellen die Bundesländer spezifische Informationen online zur Verfügung.  

 

Über den Deutschen Erbbaurechtsverband:  

Der Deutsche Erbbaurechtsverband e. V. wurde 2013 gegründet. Er ist ein Zusammenschluss aus 

namhaften Erbbaurechtsausgebern, die bundesweit einen erheblichen Anteil der im Erbbaurecht 

ausgegebenen Flächen repräsentieren, sowie Dienstleistern der Branche. Der Deutsche 

Erbbaurechtsverband vertritt die Interessen der Erbbaurechtsgeber in Deutschland gegenüber 

Öffentlichkeit, Medien, Politik und Verwaltung und versteht sich als universeller Ansprechpartner zum 

Thema Erbbaurecht. Er ist unabhängig, parteipolitisch neutral und nicht auf einen wirtschaftlichen 

Geschäftsbetrieb ausgerichtet. Der Präsident des Verbandes ist Ingo Strugalla. Geschäftsführer ist Dr. 

Matthias Nagel. www.erbbaurechtsverband.de 
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Siedlung in Deutschland 
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Medienkontakt:  

CCAW PR und Text 

Telefon: 040 609 4399-30 

E-Mail: DERV@ccaw-pr.de 

 

Wenn Sie aus unserem Medienverteiler gestrichen werden möchten, informieren Sie uns bitte unter 

DERV@ccaw-pr.de. Danke!  

https://www.grundsteuererklaerung-fuer-privateigentum.de/
http://www.erbbaurechtsverband.de/
mailto:DERV@ccaw-pr.de

	Pressemitteilung
	Medienkontakt:
	CCAW PR und Text
	E-Mail: DERV@ccaw-pr.de

